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Änderungspunkte 2A und 2B) Neuordnung der „Siedlungserweiterungsgebiete“ 
insbesondere Wohnbauland- und „Gfrei“-Neuwidmung im Bereich „Teichweg – 
Weidenweg“ (KG.Scheibbsbach) bzw. „Herzog-Albrecht-Gasse - Nord“ 
(KG.Ginning) 

 
Dieses Kapitel enthält die Zielsetzung, Beschreibung, Begründung der geplanten Änderungen, 
sowie den „Umweltbericht“ zu jenen Themenkomplexen, die  im „Scoping“ festgelegt wurden.  
 

AUSGANGSSITUATION UND ZIELSETZUNG DER GEPLANTEN ÄNDERUNG 

Der Stadtgemeinde Scheibbs kommt durch ihre Rolle als Bezirkshauptstadt und historisches 
sowie verwaltungstechnisches Zentrum des Bezirks Scheibbs eine wichtige zentralörtliche 
Bedeutung zu. Sie bildet den Endpunkt der „Erlauftalbahn“ und stellt neben ihrer Funktion als 
wirtschaftliches Zentrum auch den zentralen Bildungs- und Gesundheitsstandort der Region 
dar. 
  
Naturgemäß ist die Rolle als Zentrum der Region mit einem relativ hohen Siedlungsdruck 
verbunden. Entwicklungsmöglichkeiten sind jedoch auf Grund der topografischen Situation 
bzw. der Lage an den Verkehrsbändern „Landesstraße B25“ und „Erlauftalbahn“ sowie z.T. 
auch aufgrund der mangelnden Verfügbarkeit von potentiellen Siedlungserweiterungsflächen, 
nur in sehr beschränktem Ausmaß gegeben.  
 
Das Hauptsiedlungsgebiet von Scheibbs erstreckt sich in Nord-Süd Richtung entlang der 
Erlauf, der Stadtkern befindet sich in Tallage und wird im Westen sowie im Osten von Hängen 
der umliegenden Hügel (z.B. Ginselberg, Rudolfhöhe, Gärtenberg etc.) begrenzt. Verdichtete 
Bebauung im Zentrumsbereich, größere Einfamilienhaussiedlungen vor allem im nördlichen 
und südöstlichen Anschluss und weitläufig über das Gemeindegebiet verteilte 
Streuhofsiedlungen bestimmen die Siedlungsstruktur der Stadtgemeinde. Im Westen wird das 
Siedlungsgebiet von der Bahntrasse bzw. der Umfahrungsstraße (Landesstraße B25), sowie 
z.T. auch den dazwischen liegenden Betriebs- bzw. Industriegebietsbereichen begrenzt. Im 
gesamten östlichen Bereich des Stadtrandes befindet sich ein zur „Rudolfshöhe“ (524m) bzw. 
zum „Blassenstein“ (844m) ansteigender Höhenrücken der Flyschzone, welcher aus 
geologischer Sicht z.T. ausgesprochen problematisch ist (Rutschgebiete). Die Landesstraße 
B29 quert diesen Höhenrücken und stellt die Verbindung in Richtung Nordosten dar. Fast die 
Hälfte des Gemeindegebietes machen Waldflächen aus.  
 
Eine zukünftige Siedlungserweiterung ist aufgrund der siedlungsstrukturellen bzw. 
naturräumlichen Gegebenheiten nur sehr begrenzt möglich. Im Zuge der im Jahr 2003 
abgeschlossenen Überarbeitung des Örtlichen Raumordnungsprogrammes (GR-Beschluss 
25.06.2003) wurden im „Örtlichen Entwicklungskonzept (ÖEK)“ der Gemeinde insgesamt 4 
„Siedlungserweiterungsgebiete“ festgelegt, welche heute – mittlerweile 18 Jahre nach 
Verordnung des ÖEK´s – auch z.T. bereits entwickelt (ca. 30%), großteils aber aufgrund 
mangelnder Verfügbarkeit, nach wie vor nicht umsetzbar.  
 
Die Stadtgemeinde Scheibbs beabsichtigt demnach im Zuge des gegenständlichen 
Änderungsverfahrens eine Neuordnung der im „Örtlichen Entwicklungskonzept (ÖEK)“ aus 
dem Jahr 2003 festgelegten „Siedlungserweiterungsgebiete“. Geplant sind sowohl 
Neufestlegungen als auch Streichungen sowie Adaptierungen der bereits umgesetzten 
„Siedlungserweiterungsgebiete“.  
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Im Detail sind folgende Änderungen des Örtlichen Raumordnungsprogrammes geplant: 

 Örtliches Entwicklungskonzept: Neufestlegung der „Siedlungserweiterungsgebiete“ mit 
den Nummern 5 („Teichweg – Weidenweg“) sowie 6 („Herzog-Albrecht-Gasse - Nord“) 
bzw. teilweise Streichung des „Siedlungserweiterungsgebietes“ mit der Nummer 4 
(„Burgerhof“) bei gleichzeitiger Festlegung von entsprechenden 
„Realisierungsbedingungen“ für die „Siedlungserweiterungsgebiete“ mit den Nummern 5 
und 6 bzw. Adaptierung der „Realisierungsbedingungen“ für die bestehenden 
„Siedlungserweiterungsgebiete“ 

 Flächenwidmungsplan:  
- Neuwidmung von „Bauland-Wohngebiet – Aufschließungszone 11 (BW-A11)“, 
„öffentliche Verkehrsfläche (Vö)“, „Grünland-Grüngürtel (Ggü)“ mit der 
Funktionsbezeichnung „Abflussbereich für Niederschlagswässer“ sowie „Grünland-
Freihaltefläche (Gfrei)“ mit der Zweckbezeichnung „Siedlungserweiterung“ sowie 
„Abstandssicherung Naturgefahren“ und teilweise Neuwidmung von „Bauland-
Wohngebiet (BW)“ im Bereich „Teichweg – Weidenweg“  
- Neuwidmung von „Grünland-Freihaltefläche (Gfrei)“ mit der Zweckbezeichnung 
„Siedlungserweiterung“ sowie „Abstandssicherung Naturgefahren“ und Abänderung der 
Funktionsbezeichnung eines Teilbereiches des südlich der neu geplanten Widmung 
„Gfrei-1“ bestehenden „Ggü“ von derzeit „Immissionsschutz (-3)“ in „Erhaltung des 
landschaftsbildprägenden Baumbestandes (-10)“ im Bereich „Herzog-Albrecht-Gasse - 
Nord“ sowie Unterteilung der südlich an den Änderungsbereich angrenzenden 
Wohnbauland-Aufschließungszone „BW-A8.2“ in die Teilbereiche „BW-A82.1“ und „BW-
A8.2.2“ 
- Festlegung der Widmung „Grünland-Freihaltefläche (Gfrei)“ mit dem Widmungszusatz 
„Siedlungserweiterung“ im Bereich der gemäß „Örtlichem Entwicklungskonzept“ bereits 
bestehenden Siedlungserweiterungsgebiete „Saffen“ (Nr. 1), „Heuberg“ (Nr. 2) und 
„Burgerhofstraße“ (Nr. 4) 

 
 
PLANUNGSZIELE 
Ziele der gegenständlichen Abänderungen sind v.a. die weitere Entwicklung der strukturellen 
Stärken der Stadtgemeinde Scheibbs im Sinne der „Ziele und Maßnahmen“ des 
rechtskräftigen Örtlichen Raumordnungsprogrammes, die Absicherung der hohen Wohn- und 
Lebensqualität durch ein bedarfsorientiertes Angebot an verfügbaren Wohnbauland und in 
Folge einer damit einhergehenden Stabilisierung der Bevölkerungsentwicklung 
(Bevölkerungsrückgang seit den 1980er Jahren). 
Anmerkung: Wie oben angeführt, ist im Verordnungstext des rechtskräftigen ÖROP´s der 
Stadtgemeinde Scheibbs als Leitziel „die Erhaltung und die weitere Entwicklung der 
strukturellen Stärken der Stadtgemeinde Scheibbs“ definiert. Weiters ist Folgendes festgelegt: 
„Dabei ist insbesondere auf die Absicherung der hohen Wohn- und Lebensqualität, auf die 
Funktion der Stadtgemeinde Scheibbs als regionales Zentrum und auf die Erhaltung der 
natürlichen Lebensgrundlagen zu achten.“ 
 
Die Stadtgemeinde Scheibbs beabsichtigt daher im Zuge des gegenständlichen 
Änderungsverfahrens eine Neuordnung der „Siedlungserweiterungsgebiete“ vorzunehmen 
und im Sinne einer vorausschauenden und geordneten Siedlungs- und Einwohnerentwicklung 
unmittelbar verfügbare Wohnbaulandflächen im Ausmaß von rd. 1,02 ha auszuweisen 
(„Bauland-Wohngebiet – Aufschließungszone 11 (BW-A11)“).  
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ABLAUF DER BISHERIGEN SUP-SCHRITTE 

 Erstabschätzung der Umweltauswirkungen – SCREENING: 
Die Überprüfung der Notwendigkeit der Durchführung einer „Strategischen 
Umweltprüfung“ wurde bereits im Februar 2021 vorgenommen und führt bezüglich 
Änderungspunkt 2 zu folgendem Ergebnis: 
Für die geplanten Änderungspunkte 2A und 2B ist aufgrund der Ergebnisse des „Screenings“ 
festzustellen, dass dadurch möglicherweise erhebliche Umweltauswirkungen im Sinne des 
§25(4)Z.2 des NÖ-ROG 2014 nicht ausgeschlossen werden können und daher vertiefende 

Untersuchungen im Rahmen eines „Umweltberichtes“ durchzuführen sind. ( dieser Punkt ist in 
Kapitel 1.4 näher ausgeführt).  
 

 Abgrenzung des Untersuchungsrahmens – SCOPING: 

Das „Scoping“ – die Abgrenzung des „Untersuchungsrahmens“ – wurde aufgrund des 
Ergebnisses des „Screenings“ für die Änderungspunkte 2A und 2B ebenfalls im Zuge der 
„Entscheidungsgrundlagen über die Durchführung einer „Strategischen Umweltprüfung““ 
durchgeführt und nach einer Stellungnahme des Amtes der NÖ-Landesregierung 
bezüglich der im Umweltbericht zu behandelnden Aspekte erweitert ( dieser Punkt ist in 
Kapitel 1.4 näher ausgeführt). 
Die im „Scoping“ definierten inhaltlichen Untersuchungen werden auf den nachfolgenden 
Seiten in der „Variantenanalyse“ aufgelistet und im Detail behandelt.  

  

mailto:raumplanung@siegl.co.at


ENTWURF ZUR ÄNDERUNG DES                                                           Seite 39 

ÖRTLICHEN RAUMORDNUNGSPROGRAMMES DER  

STADTGEMEINDE SCHEIBBS     PZ: SBBS – FÄ18 - 12046 – E 

 

 

DIPL.ING. KARL SIEGL 
INGENIEURKONSULENT FÜR RAUMPLANUNG UND RAUMORDNUNG 
STAATL. BEF. U. BEEID. ZIVILTECHNIKER    
1170 WIEN, GSCHWANDNERGASSE 26/2 
  
Tel:  01 - 489 35 52  / Email:  raumplanung@siegl.co.at 

 WIEN, IM JULI 2021 

GRUNDLAGENERHEBUNGEN – BEVÖLKERUNGS- UND 
HAUSHALTSSTRUKTUR, BAULANDRESERVEN UND -BEDARF 

In der „Abgrenzung des Untersuchungsrahmens (Scoping)“ wurden u.a. siedlungsstrukturelle 
Themenbereiche für den Untersuchungsinhalt des „Umweltberichtes“ festgelegt. Im 
Folgenden soll als Grundlage dafür, die Bevölkerungs- und die Haushaltsentwicklung sowie 
die Baulandflächenbilanz genauer betrachtet werden. Alle Daten für diese Analyse wurden, 
wenn nicht anders angeführt der Homepage der Statistik Austria übernommen (Quelle: Statistik 

Austria; Ein Blick auf die Gemeinde; http://www.statistik.at/blickgem/G0201/g32013.pdf; Abfrage am 24.06.2021). 
 

GRUNDLAGENERHEBUNG - BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG 

Die Bevölkerungsentwicklung der STG Scheibbs in den vergangenen Jahrzehnten stellt sich 
folgendermaßen dar: 

  
Aus der obigen Tabelle bzw. Grafik ist abzulesen, dass die Bevölkerungsentwicklung der 
Gemeinde seit dem Jahr 1939 bis zum Jahre 1981 durchwegs positiv verlaufen ist, seit dem 
Jahr 1981 aber doch ein deutlicher Rückgang der Einwohnerzahl zu verzeichnen ist, welcher 
bis ins Jahr 2020 anhält.  
Der Bevölkerungsrückgang ist auf eine negative Geburtenbilanz zurückzuführen, da die 
Wanderungsbilanz in 
den letzten Dekaden 
durchgehend positiv 
verläuft; oder anders 
gesagt: die an sich 
leicht positive 
Wanderungsbilanz der 
Stadtgemeinde 
Scheibbs konnte in den 
letzten Jahrzehnten die 
stark negative 
Geburtenbilanz nicht 
ausgleichen.  
Ein gegensätzliches 
Bild zeigt sich auf Bezirksebene, hier steht eine positive Geburtenbilanz einer negativen 
Wanderbilanz gegenüber.  
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Eine Projektgruppe der „Uni Wien“ hat im Jahr 2020 im Rahmen einer Projektarbeit die 
diesbezüglichen Entwicklungen der Stadtgemeinde genauer untersucht und in einem Bericht 
mit dem Titel „Scheibbs Im Zentrum“ ausgewertet und der Gemeinde zur Verfügung gestellt. 
Hinsichtlich der Bevölkerungsentwicklung wurde eine Prognose anhand von 9 Szenarien 
erstellt, wobei ein „Korridor“ zwischen maximaler und minimaler Entwicklung – errechnet 
mittels verschiedener Methoden der Entwicklung der Wanderungs- und Geburtenbilanz – 
gebildet wurde. Diesen Berechnungen zufolge ergibt sich demnach bis zum Jahr 2035 ein 
relativ breites Spektrum für die zukünftige Bevölkerungsentwicklung, wobei im günstigsten Fall 
die Bevölkerungsabnahme gestoppt werden kann.  

Abbildung: Diagramm aus dem Bericht „Scheibbs Im Zentrum“, Uni Wien; die „dunkelgelbe“ Linie zeigt 
eine lineare Abnahme, der „hellgelbe“ Bereich den „Korridor“ zwischen minimaler und maximaler 
Bevölkerungsentwicklung 
 
Gemäß den aktuellen Entwicklungen ist jedenfalls eher von einer Abnahme der Bevölkerung 
auszugehen, sofern keine Maßnahmen zur Gegensteuerung getroffen werden. Bezüglich der 
zukünftigen Bevölkerungsentwicklung ist jedoch auch die Rolle der Stadt als Wirtschafts- und 
Verwaltungszentrum der Region nicht außer Acht zu lassen. Die ausgewerteten Daten im 
Bericht „Scheibbs Im Zentrum“ zeigen, dass gemäß Pendlerzahlen aus dem Jahr 2017, die 
Zahl der Einpendler jene der Auspendler deutlich übersteigt – die Verfügbarkeit von 
Arbeitsplätzen ist ein zuverlässiger „Pull-Faktor“ des Wanderungsverhaltens der Bevölkerung.    
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Abbildung: Diagramm aus dem Bericht „Scheibbs Im Zentrum“, Uni Wien; in „blau die 
AuspendlerInnen, in „rot“ die EinpendlerInnen  
 
Ein weiterer wichtiger Faktor liegt in der Bereitstellung eines ausreichenden Flächenangebotes 
für die Siedlungsentwicklung – als Grundlage für eine weitere Verbesserung der 
Wanderungsbilanz der Stadtgemeinde und somit in Folge für eine positive 
Bevölkerungsentwicklung - auf der Ebene der Örtlichen Raumplanung. 
Um der seit bereits 30 Jahren anhaltenden negativen Bevölkerungsentwicklung 
entgegenzuwirken, ist also eines der vorrangigen Ziele der Stadtgemeinde Scheibbs, 
geeignete siedlungspolitische Maßnahmen zu setzen und verfügbares Wohnbauland 
bereitzustellen.  
 
 

GRUNDLAGENERHEBUNG – ENTWICKLUNG DER HAUSHALTE UND 
BAUTÄTIGKEIT 

Aufgrund der momentanen demografischen Entwicklung und einer veränderten 
Generationenstruktur verringern sich die Haushaltsgrößen enorm - die Haushaltsgröße 

entspricht dabei der Zahl der in einem 
Wohngebäude lebenden Personen. 
Österreichweit nimmt die Anzahl der 
Haushalte mit mehreren Generationen 
stark ab, gleichzeitig steigt die Zahl der 
„Singlehaushalte“ – laut Prognose wird 
die Haushaltsgröße auch in Zukunft 
weiter sinken und die Anzahl der 
Haushalte tendenziell steigen. Für die 
Stadtgemeinde Scheibbs schlägt sich 

diese Entwicklung in der Anzahl der Privathaushalte in den letzten Jahren nieder. Die Daten 
für die „Haushalte nach Haushaltstyp bzw. -größe“ liegen für die Jahre 2001 und 2011 vor und 
entsprechen dem Trend der allgemeinen Zunahme der kleineren Haushalte (1 und 2 Personen 
Haushalte) sowie der Abnahme der größeren Haushalte (ab 3 Personen pro Haushalt). 
 
Damit in Zusammenhang steht der zu beobachtende Trend zu größeren Wohnflächen – also 
der Anzahl der m²-Nutzflächen pro Person. Die durchschnittliche Wohnfläche pro Person liegt 
2020 in Niederösterreich bei 50,9 m² - 2010 waren es noch 47,9 m². In der Stadtgemeinde 
Scheibbs zeigt sich dies auch in der Anzahl der Wohnräume pro Bewohner von 
Hauptwohnsitzwohnungen - diese stieg in 10 Jahren von 2001 bis 2011 von 1,9 auf 2 Zimmer 
pro BewohnerIn an.  
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Kleinere Haushaltsgrößen bei einer gleichzeitig höheren Wohnfläche pro Person ergibt einen 
erhöhten Raumbedarf, welcher sich in der nachfolgenden Analyse des Gebäude- und 
Wohnungsbestandes sowie der Baulandflächen der Stadtgemeinde widerspiegelt.  
 

Diese Entwicklung führte – trotz sinkender 
Einwohnerzahlen -  zu einer stetig 
steigenden Anzahl an Wohnungen und 
auch an Gebäuden in der Stadtgemeinde 
Scheibbs. Seit den 1970er Jahre hält 
dieser Trend stetig an, wobei besonders in 
der letzten Dekade von 2011 bis 2020 die 
Anzahl der Gebäude am stärksten wächst. 
Lag der Gebäudebestand 2011 noch bei 
1.326 Gebäuden im Gemeindegebiet 
Scheibbs, waren es 2020 bereits 1.647 – 
d.h. ein Zuwachs von 321 Wohngebäuden 
in 10 Jahren.  
 
Die Anzahl der bewilligten Bauvorhaben 
seit 2016 zeigt ein ähnliches Bild: nach 
Auskunft der Stadtgemeinde wurden seit 
dem Jahr 2016 bis 2020 insgesamt 17 Ein- 
bis Zweifamilienhäuser sowie 83 
Wohneinheiten in verdichteter 
Bebauungsform bewilligt. Dazu kommt die 
Bewilligung zur Errichtung von 25 
zusätzlichen Wohneinheiten auf bereits 
bebauten Grundstücken. In Summe 
wurden also in den 5 Jahren zwischen 
2016 bis 2020 125 zusätzliche 

Wohneinheiten bewilligt, das sind im Durchschnitt 25 Wohneinheiten pro Jahr.  
 
Zusätzlich werden bis zum Jahr 2022 seitens einer Wohnbaugenossenschaft weitere 71 
Wohnungen in insgesamt 3 Bauabschnitten im Bereich des Siedlungserweiterungsgebietes 
„Heuberg“ errichtet (Anmerkung: das Projekt ist nicht Teil der Berechnungen).  
 

GRUNDLAGENERHEBUNG – BAULANDFLÄCHEN UND BEDARF 

Für das gegenständliche Änderungsverfahren wurde eine aktuelle Baulandflächenbilanz des 
Gemeindegebietes von Scheibbs mit Stand März 2021 erstellt; die Plandarstellung der 
Flächenbilanz liegt dem Kapitel 2.1 bei. 
Dabei ergab sich u.a., dass von den, im gesamten Gemeindegebiet rechtskräftig gewidmeten 
Wohnbaulandflächen im Ausmaß von rund 117,5 ha (bestehend aus den Widmungsarten 
„Bauland-Wohngebiet“, „Bauland-Agrargebiet“ und „Bauland-Kerngebiet“) - rund 98,3 ha 
bebaut und rund 19,2 ha als unbebaut anzusehen sind. Davon sind 4,9 ha als 
Aufschließungszone „geparkt“ und derzeit nicht unmittelbar bebaubar. Der Anteil der 
unbebauten Wohnbaulandflächen beträgt rund 16,3% an den Gesamt-Wohnbaulandflächen 
und hat sich seit dem Jahr 2015 um rund 1,3% reduziert. Zum Zeitpunkt der Erlassung des 
ÖROP’s im Jahr 2003 betrugt der Anteil der unbebauten Wohnbaulandflächen noch ca. 21% 
der gesamt Wohnbaulandflächen und hat sich demnach deutlich verringert.  
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Abbildung: Flächenbilanz rechtskräftiger Flächenwidmungsplan (Stand 03.2021) 
 
Für die obenstehende Analyse der bewilligten Wohneinheiten (Grundlagenerhebung-
Entwicklung der Haushalte) von 2016 bis 2020 ergab sich gemäß Auskunft der Gemeinde ein 
Wohnbaulandverbrauch von rund 2,4ha (Anm.: Die zusätzlichen 25 Wohneinheiten auf bereits 
bebauten Grundstücken sind nicht Teil dieser Berechnung), wobei in etwa die Hälfte dieser 
Fläche (rund 1,22ha) auf Ein- bis Zweifamilienhausbebauung entfällt (Anmerkung: diese 
Bebauungsform beträgt nur etwa ein Fünftel der in diesem Zeitraum neu geschaffenen  
Wohneinheiten). Es ergibt sich dadurch insgesamt ein durchschnittlicher 
Wohnbaulandverbrauch von knapp 0,5 ha pro Jahr.  

Abbildung: Darstellung der Gesamtfläche der erstmalig bebauten Wohnbaulandflächen in m² von 2016 
bis 2020 (Quelle: Auskunft der Gemeinde, eigene Darstellung) 

 
Die Darstellung der erstmalig bebauten Wohnbaulandflächen zeigt sowohl eine rege 
Bautätigkeit in den letzten 5 Jahren, als auch einen Rückgang der erstmals bebauten 
Wohnbaulandflächen vor allem in den Jahren 2019 und 2020. Dies erklärt sich aus der im 
Folgenden näher ausgeführten geringen Verfügbarkeit und somit aus dem knappen Angebot 
an bebaubaren Wohnbaulandflächen.  
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Erhebung der Verfügbarkeit 
Die Stadtgemeinde Scheibbs hat im Mai 2021 die Verfügbarkeit der bestehenden 
Siedlungserweiterungsgebiete gemäß dem rechtskräftigen „Örtlichen Entwicklungskonzept“ 
(derzeit in der Widmung „Glf“) sowie aller Baulandflächen innerhalb von Aufschließungszonen 
erhoben. Dazu wurden alle GrundeigentümerInnen der betroffenen Flächen mittels 
Erhebungsblatt kontaktiert, wobei sich die erfolgten Rückmeldungen jedoch auf ein eher 
geringes Ausmaß beschränken. 
Bezüglich der bestehenden Siedlungserweiterungsgebiete gab es lediglich von 
GrundeigentümerInnen innerhalb des „SEG 1“ („Saffen“) einige Rückmeldungen (knapp 50%), 
wobei sich von diesen wiederum gut die Hälfte interessiert an einer Umwidmung zeigen, die 
andere Hälfte jedoch eine Umwidmung ablehnt. Hierzu ist festzuhalten, dass für zwei 
Bauplätze im Bereich der verfügbaren Flächen (Parz. Nr. 1405) innerhalb des „SEG 1“ im Zuge 
des gegenständlichen Verfahrens eine Umwidmung in Wohnbauland angestrebt wird (siehe 
Änderungspunkt 4).  
Für alle weiteren „SEG’s“ erfolgte keine Rückmeldung der GrundeigentümerInnen – mit 
Ausnahme einer negativen Rückmeldung innerhalb des „SEG 2“. Seitens der Stadtgemeinde 
Scheibbs und des Planverfassers wird daher davon ausgegangen, dass die nicht erfolgte 
Rückmeldung im Rahmen dieser Umfrage ebenfalls als „derzeit kein Interesse an der 
Entwicklung“ des jeweiligen SEG’s zu werten ist.  
Hinsichtlich der bestehenden Bauland-Aufschließungszonen ergab die Erhebung einen 
Rücklauf der GrundeigentümerInnen von etwa 60%, wobei davon wiederum knapp 80% 
derzeit kein Interesse an einer Bebauung oder Veräußerung äußerten. (Anmerkung: Die 
EigentümerInnen der Grundstücke innerhalb der Aufschließungszone „BW-A8.2“ wurden nicht 
in die Erhebung miteinbezogen, eine Verwertung steht gemäß Auskunft der Gemeinde 
mittelfristig bevor).  
 
Bestehende Siedlungserweiterungsgebiete im ÖEK 
In dem im Jahr 2003 verordneten „Örtlichen Entwicklungskonzept“ wurden - wie bereits 
erwähnt - insgesamt 4 „Siedlungserweiterungsgebiete“ festgelegt. Unter Anbetracht der 
zwischenzeitlichen Entwicklungen ist für diese Erweiterungsgebiete folgendes festzustellen: 
 
SEG 1 („Saffen“): Auf Nachfrage bei den GrundeigentümerInnen ist der Großteil diese Flächen 
derzeit nicht verfügbar. Lediglich knapp 25% der GrundeigentümerInnen zeigten sich an 
Gesprächen über eine eventuelle Umwidmung interessiert. Eine gesamtheitliche Entwicklung 
dieses SEG’s ist somit derzeit nicht umsetzbar. Somit ist die Entwicklung dieses, aus 
siedlungsstruktureller Sicht grundsätzlich sehr günstig gelegenen 
Siedlungserweiterungsgebietes (Lage in geologisch unbedenklichen Bereichen abseits der 
Verkehrsachsen) lediglich in einzelnen Teilbereichen, im direkten Anschluss zu bestehenden 
Wohngebiet mit bestehender Infrastruktur und Aufschließungsmöglichkeit (vgl. 
Änderungspunkt 4) vorstellbar bzw. möglich.  
SEG 2 („Heuberg“): Dieses Erweiterungsgebiet ist zu großen Teilen bereits umgesetzt bzw. 
steht die Bebauung durch einen Wohnbauträger im Jahr 2022 bevor. Für die verbleibenden 
Flächen besteht derzeit keine Bereitschaft zur Umwidmung bzw. hat der Großteil der 
GrundeigentümerInnen nicht auf die Anfrage bezüglich Bereitschaft zur Umwidmung reagiert.  
SEG 3 („St. Georgner-Straße“): Dieses Erweiterungsgebiet ist bereits zur Gänze umgesetzt 
und als Wohnbauland gewidmet – und zum Teil auch bereits bebaut - wobei Teile der 
Baulandflächen als „Aufschließungszone“ gewidmet sind. 
SEG 4 („Burgerhof“): Dieses Erweiterungsgebiet befindet sich teilweise in einem von 
Naturgefahren betroffenen Bereich („Rutschgebiet“), weshalb im gegenständlichen Verfahren 
der davon betroffene, westliche Bereich als „Siedlungserweiterungsgebiet“ gestrichen wird. 
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Von den betroffenen GrundeigentümerInnen der verbleibenden Fläche erfolgte keine 
Rückmeldung auf die Anfrage bezüglich Bereitschaft zur Umwidmung. 
 
Somit kann zusammenfassend davon ausgegangen werden, dass der Großteil der in 
„Siedlungserweiterungsgebieten“ befindlichen Flächen zur Zeit nicht verfügbar ist, da kein 
Interesse seitens der GrundeigentümerInnen an einer Umwidmung kundgetan wurde. In 
einigen „Siedlungserweiterungsgebieten“ (SEG3 zur Gänze bzw. SEG2 teilweise) ist seit der 
Erlassung des „Örtlichen Entwicklungskonzeptes“ bereits eine Neuwidmung von 
Wohnbaulandflächen und damit eine entsprechende Umsetzung erfolgt. Der westliche 
Teilbereich des SEG4 liegt innerhalb von Naturgefahren betroffenen Flächen.  
 
Erhebung des Wohnbaulandbedarfs 
Basierend auf den Entwicklungen der letzten Jahre und der vorangegangenen, detaillierten 
Analyse kann für die Stadtgemeinde Scheibbs folgende rechnerische Prognose abgegeben 
werden (Anmerkung: Die Berechnung bezieht sich auf die Bautätigkeiten der letzten 5 Jahre 
siehe Punkt: Grundlagenerhebung – Entwicklung der Haushalte und Bautätigkeit bzw. 
Baulandflächen und Bedarf):  

 
Nach Auskunft der Gemeinde ist die Nachfrage nach vor allem Einfamilienhaus-Grundstücken 
weit höher als der rein rechnerisch ermittelte Bedarf, die junge Bevölkerung weicht zum Teil in 
die Nachbargemeinden (z.B. Oberndorf, St. Georgen etc.) aus. Durch die kaum gegebene 
Verfügbarkeit von Wohnbaulandflächen ergibt sich ein „Angebotsdefizit“, deshalb ist die 
Stadtgemeinde bestrebt durch geeignete siedlungspolitische Maßnahmen und der 
Bereitstellung von kurz- bis mittelfristig verfügbarem Wohnbauland dieser Entwicklung 
entgegenzusteuern.  
 
Bedarfsdeckung 
Ein Teilbereich des geplanten „Siedlungserweiterungsgebietes 5“ soll in der Größenordnung 
von rd. 1,02 ha unmittelbar als Wohnbauland-Aufschließungszone „BW-A11“ werden, wobei 
zusätzlich rd. 0,18 ha an Verkehrsflächen für die Erschließung benötigt werden. 
Die geplante Umwidmung ist als Reaktion auf die – auch durch den Mangel an verfügbaren 
Wohnbauland bedingte - anhaltende negative Bevölkerungsentwicklung als kurzfristige 
Planungsmaßnahme der Gemeinde anzusehen. Es entspricht somit die geplante 
Wohnbauland-Neuausweisung dem laufenden Verbrauch an Wohnbaulandflächen in der 
Gemeinde in einem Zeitraum von ca. 2-3 Jahren, wobei eine Entwicklung in Form einer 
Einfamilienhausbebauung geplant ist.  
Ausgehend von einer durchschnittlichen Grundstücksgröße von 800 m², ergeben sich im 
betreffenden Bereich ca. 12 -13 Einzel-Bauplätze. Dies entspricht dem oben ermittelten 
theoretischen Bedarf für der Neuschaffung von Wohnungen in unbebauten Bereichen von 
weniger als einem Jahr. 
 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass der Bodenverbrauch in der beabsichtigten 
Größenordnung - unter Berücksichtigung der Bedarfs- bzw. Verfügbarkeitssituation – für eine 
Gemeinde in der Größenordnung von Scheibbs als Bezirkshauptstadt, durchaus als 
gerechtfertigt anzusehen ist. Zudem ist die Stadtgemeinde Scheibbs kurz- bzw. mittelfristig 
bestrebt, dem negativen Bevölkerungstrend entgegenzuwirken und diesen durch ein Angebot 
an verfügbarem Wohnbauland zu stabilisieren bzw. in eine positive Entwicklung umzukehren.  

Bedarf Wohnungen  25 Wohneinheiten pro Jahr  

Bedarf Nachverdichtung  5 Wohneinheiten pro Jahr  
Somit Bedarf an Wohnungen in unbebauten Bereichen  20 Wohneinheiten pro Jahr 

Bedarf Wohnbauland (nach Baubewilligungen)  0,5 ha pro Jahr 
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Es wird daher in Bezug auf die Größenordnung der nunmehr geplanten Wohnbauland-
Neuausweisung von keinen voraussichtlich erheblichen negativen Umweltauswirkungen 
ausgegangen.   
 
Wie bereits oben erläutert, wurde die Baulandflächenbilanz planlich dargestellt und ist diesem 
Bereicht im Kapitel 2.1 beigelegt.  

 
 
PLANUNGSVARIANTEN 

Gemäß „Scoping“ werden mögliche Umweltauswirkungen bzgl. den Themen  
 

 Siedlungsstruktur 

 Innenentwicklung vor Außenentwicklung 

 Effiziente Nutzung der Infrastruktur 

 Bodenverbrauch 

 Verfügbarkeit 

 Bereitstellung ausreichender und gut versorgter Bereiche für nachhaltige und 
verdichtete Bebauung 

 Naturgefahren 

 Orts- und Landschaftsbild 

 Sicherstellung grüner Infrastruktur 

 Sicherung land- und forstwirtschaftlicher Flächen 

 Lage und Verkehrserschließung 
 

untersucht. 
 
Nach §4(6)Z.8 NÖ Raumordnungsgesetzes 2014 idgF. besteht die generelle Anforderung, im 
Rahmen der Erstellung eines „Umweltberichtes“ Varianten zum geplanten Vorhaben zu 
entwickeln und zu bewerten. 
„Wo aber auch solche Varianten von vornherein unrealistisch sind, wäre es sinnlos, solche als 
reine Fiktion zu entwickeln1.“ Die auf den nachfolgenden Seiten im Detail untersuchte 
„Variante 1“ behandelt die Neuordnung aller im „Örtlichen Entwicklungskonzept“ festgelegten 
„Siedlungserweiterungsgebiete“. Da eine Bewertung von zusätzlichen, rein hypothetischen 
Varianten aufgrund der besonderen strukturellen Verhältnisse der STG Scheibbs (Emissionen 
durch Straßen- bzw. Schienenverkehr am westlichen Stadtrand, geologische Problematik am 
gesamten östlichen Stadtrand) nicht sinnvoll erscheint, soll dem lediglich die derzeit gegebene 
Situation als „Nullvariante“ gegenübergestellt werden.  
Nachfolgend werden die beiden Varianten gemäß den definierten Themen tabellarisch 
aufbereitet, um einen direkten anschaulichen Vergleich zu ermöglichen. Auf Grund der 
Relevanz für die Zielerreichung werden die Erreichung des Planungszieles und die 
Verfügbarkeit der betroffenen Flächen ebenfalls behandelt.  
 

                                                
1
 siehe Abt. Raumordnung und Regionalpolitik, Amt der NÖ Landesregierung (2005): Leitfaden zur 

strategischen Umweltprüfung in der örtlichen Raumordnung Niederösterreichs gemäß NÖ 
Raumordnungsgesetz 
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 V1 - „Nullvariante“ V2 – „Variante Neuordnung Siedlungserweiterungsgebiete“ 

Siedlungsstruktur 

Aufgrund der siedlungsstrukturellen bzw. naturräumlichen sowie 
topografischen Gegebenheiten ist eine kurz- bis mittelfristige 
Siedlungserweiterung nur sehr beschränkt möglich. Die (im Jahr 2003 im 
ÖEK festgelegten) bestehenden Siedlungserweiterungsgebiete sind zum 
Teil bereits entwickelt bzw. wurde auf Nachfrage bei den 
GrundeigentümerInnen festgestellt, dass kaum Interesse an einer 
Entwicklung gegeben ist und somit für viele grundsätzlich geeignete 
Flächen keine Verfügbarkeit gegeben ist (siehe dazu auch Seite 44f). 
Die Gemeinde hat sich die Bereitstellung von ausreichend verfügbarem 
Wohnbauland zum Ziel gesetzt um u.a. dem negativen 
Bevölkerungstrend entgegenzuwirken.  
 

2A) 
Das geplante SEG 5 liegt im Nordosten der Stadt Scheibbs im Anschluss an bestehendes Wohnbauland. Es ist eine 
etappenweise Umsetzung des geplanten „Siedlungserweiterungsgebietes“ vorgesehen, dessen Abgrenzung sich an den im 
ÖEK im Anschluss bereits bestehenden „örtlichen Siedlungsgrenzen“ 
orientiert. Das Änderungsgebiet schließt an drei Seiten an 
Wohnbauland an (Anmerkung: im Südosten und Nordwesten durch 
Grüngürtel getrennt) und eine Umsetzung ergibt – gesamtheitlich 
betrachtet – einen geschlossenen Siedlungsraum mit einer klaren 
Abgrenzung nach Norden hin. 
Aufgrund der Flächengröße wird zur Sicherung einer zweckmäßigen 
und geordneten Bebauung der bestehende Bebauungsplan, im Zuge 
eines parallel zur öffentlichen Auflage gebrachten 
Änderungsverfahrens zum Bebauungsplan – der Umgebungsstruktur 
entsprechend - erweitert.  
Das „Vorliegen eines rechtskräftigen Bebauungsplanes für den 
gesamten Bereich“ ist auch als eine der Freigabebedingungen für die 
Aufschließungszone“ BW-A11“ festgelegt.  
 
 
Folgendes Luftbild zeigt die Lage im bzw. zum Siedlungsverband im Anschluss an eine Einfamilienhausbebauung. Im Norden 
des geplanten SEG 5 bildet ein bestockter Bereich eine natürliche Abgrenzung als Übergang zum Streusiedlungsgebiet. 
 

 Quelle: © google.com 2021 

2B) 
Die im ÖEK festgelegten „Siedlungserweiterungsgebiete“ SEG1 und SEG2 bleiben – soweit dies die noch unbebauten Flächen 
betrifft - in ihrer bisherigen Form bestehen. Der Bereich des SEG3 ist bereits zur Gänze als Wohnbauland gewidmet.  
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 V1 - „Nullvariante“ V2 – „Variante Neuordnung Siedlungserweiterungsgebiete“ 

Der westliche Teilbereich des SEG 4 wird aufgrund bestehender Naturgefahren (Hinweisbereich „Rutschung“) gestrichen, der 
verbleibende östliche Teilbereich kann siedlungsstrukturell als „Lückenschluss“ angesehen werden, da im Norden und Süden 
bebaute Baulandflächen angrenzen. 

 
Das im Zuge der nunmehrigen Abänderung geplante SEG 6 liegt östlich des Stadtzentrums im Anschluss an das 
Siedlungsgebiet der Stadt Scheibbs. Das Siedlungserweiterungsgebiet weist im südlichen bzw. teilweise auch im östlichen 
Bereich einen Anschluss an bestehende Baulandflächen auf. Um zukünftig einen homogenen Siedlungsabschluss zu 
gewährleisten, wird im ÖEK eine örtliche Siedlungsgrenze – als Verbindung der im Osten und Westen bereits bestehenden 
Siedlungsgrenzen – gezogen:  
 

Quelle: © google.com 2021 
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 V1 - „Nullvariante“ V2 – „Variante Neuordnung Siedlungserweiterungsgebiete“ 

Innenentwicklung vor 
Außenentwicklung  

Wie die aktuelle Baulandflächenbilanz zeigt, sind der engere Stadtkern 
und sein näheres Umfeld bereits überwiegend bebaut, vereinzelte 
Baulandreserven sind vorhanden, kurzfristig jedoch nicht verfügbar. 
Im Zuge des gegenständlichen Verfahrens wird u.a. auch eine 
Präzisierung der „Zentrenstruktur“ im Bereich des dicht bebauten 
Stadtgebietes bzw. die Festlegung einer „Zentrumszone“ vorgenommen 
(siehe Änderungspunkt 1), wobei für den eigentlichen Bereich der 
„Zentrumszone“ – den rechtlichen Vorgaben entsprechend - Flächen mit 
einem entsprechenden „Nutzungsmix“ (Infrastruktureinrichtungen, 
Dienstleistungs- und Handelsbetriebe, Wohnen) im engeren 
Stadtzentrum von Scheibbs vorgesehen sind und somit eine weitere 
Innenentwicklung gestärkt wird.   
 
Aufgrund der geringen Verfügbarkeit von zentral gelegenen und auch ev. 
leerstehenden bzw. „nachzuverdichtenden“ Wohnbaulandflächen lässt 
sich deren weitere „Innenentwicklung“ aus heutiger Sicht nur bedingt 
umsetzen (Anm.: In jüngster Vergangenheit wurde jedoch eine im 
unmittelbaren Stadtzentrum an der „Hauptstraße“ gelegene Liegenschaft 
(ehem. Gasthaus/Hotel) revitalisiert und mit einem zeitgemäßen 
Nutzungsmix ausgestattet.), sodass in Zukunft der Fokus verstärkt auf die 
an den engeren Stadtbereich angrenzenden Flächen zu legen ist. 

Die nunmehr neu vorgesehenen „Siedlungserweiterungsgebiete“ befinden sich im Anschluss an bestehende 
Wohnbaulandflächen, jeweils im Nahbereich des Stadtzentrums von Scheibbs (Luftlinienentfernung jeweils rd. 800m zum 
Kreuzungsbereich „Hauptstraße – St. Georgener Straße“).   
Im Hinblick auf die Lage im bzw. zum Siedlungsverband von Scheibbs kann deren Umsetzung als zukünftiges Siedlungsgebiet 
durchaus als eine Maßnahme im Sinne einer „Innenentwicklung“ der Stadt Scheibbs in zentrumsnahen Bereich bezeichnet 
werden, wodurch auch der Baulanddruck auf dezentral gelegenen Flächen verringert wird.  

effiziente Nutzung der 
Infrastruktur 

„Nullvariante“ (keine Änderungen bei den Festlegungen der 
Siedlungserweiterungsgebiete) führt zu keinen relevanten Auswirkungen 
auf die bestehende Infrastruktur, bzw. sind die Auswirkungen vergleichbar 
mit jenen der „Variante 2“.  

2A)  
Der Bereich des Änderungspunktes 2A, welcher an drei Seiten an bereits bebautes Bauland anschließt, kann über den 
„Teichweg“ an die bestehenden infrastrukturellen Einrichtungen angeschlossen werden. 
Die Abwässer der STG Scheibbs werden - gemeinsam mit den Abwässern der Gemeinden Purgstall und St.Anton/Jeßnitz - in 
der im Jahr 2007 eröffneten „Verbandskläranlage Erlauftal“ in Purgstall entsorgt. Gemäß den vorliegenden Informationen sind 
die Kapazitäten der Kläranlage ausreichend dimensioniert (ausreichende EGW-Reserven für Scheibbs). 
Auch die öffentliche Wasserversorgung ist über die in den angrenzenden Erschließungsstraßen bereits bestehenden 
Trinkwasserleitungen gewährleistet, wobei die Kapazitäten der kommunalen Trinkwasserversorgung ausreichend sind. 
 
Anmerkung: Für die Aufschließungszone (BW-A11) wird u.a. folgende Freigabebedingung festgelegt:  
„Sicherstellung der finanziellen Mittel für die Herstellung der ordnungsgemäßen Wasserversorgung bzw. Abwasserentsorgung 
und einer funktionsgerechten, verkehrstechnischen Erschließung“ 

 
Ein im Süden der Parz.Nr. 142/1 befindlicher privater Brunnen verbleibt auch nach den geplanten Abänderungen im Grünland 
und wird durch die Aufweitung der Widmungsfestlegung „Ggü-9“ abgesichert. 

2B)  
Im gegenständlichen Verfahren werden die betreffenden Flächen mittels der Widmung „Gfrei“ abgesichert, um eine Umsetzung 
dieses im ÖEK geplanten SEG’s langfristig zu ermöglichen. Details zur Infrastruktur sind im Zuge eines etwaigen zukünftigen 
Umwidmungsverfahrens zu klären. Da sich das geplante SEG 6 im Anschluss an bestehendes Bauland befindet, ist jedoch auch 
für diesen Bereich von einer problemlosen Weiterführung der bestehenden Infrastruktur auszugehen.  
Hinsichtlich der Kapazitäten der Wasserver- und Abwasserentsorgung gelten die obenstehenden Ausführungen bei Punkt 2A. 
 
Im östlichen Bereich des geplanten SEG 6 verläuft in großer Tiefe der alte Stollen der 2. Wr. Hochquellwasserleitung, welcher 
jedoch bereits stillgelegt ist und auch zukünftig nicht mehr für die Wasserversorgung herangezogen wird. 
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Bodenverbrauch 
„Nullvariante“ (keine Änderungen bei den Festlegungen der 
Siedlungserweiterungsgebiete) hat keine von der Variante 2 
abweichenden Einflüsse auf den Bodenverbrauch.  

2A)  
Bereich „E1“: Die geplante Ausweisung der Wohnbauland-Aufschließungszone BW-A11 umfasst eine Fläche im Ausmaß von 
rd. 1,02 ha. Für die innere Erschließung ist zusätzlich die Widmung „öffentliche Verkehrsfläche (Vö)“ im Ausmaß von rd. 0,18 ha 
vorgesehen. 
Eine baldige Verwertung der betreffenden Grundstücke wird im Sinne der „Vertragsraumordnung“ (vgl. §17 NÖ-ROG) mit 
entsprechenden Verträgen sichergestellt und eine Baulandhortung somit nicht ermöglicht.  
 
Bereich „E2“: Der nördliche Bereich wird als „Gfrei-1“ für eine mögliche zukünftige Siedlungsentwicklung freigehalten; dieses 
Flächenausmaß beträgt rund 0,96 ha.  
Eine der Realisierungsbedingungen für die Neuschaffung von Wohnbauland im betreffenden Bereich lautet: 
Ausrichtung des Erschließungs-, Parzellierungs- und Bebauungskonzeptes auf eine lockere bis mäßig verdichtete Bebauung 
mit einer Geschoßflächenzahl (GFZ) < 1,0 
 
Auf die Thematik „Bodenverbrauch“ wird in der entsprechenden Grundlagenerhebung ab Seite 42 dieses Berichtes im Detail 
eingegangen. Zusammenfassend wird festgestellt, dass der Bodenverbrauch in der beabsichtigten Größenordnung - unter 
Berücksichtigung der Bedarfs- bzw. Verfügbarkeitssituation – für eine Gemeinde in der Größenordnung und zentralörtlichen 
Stufe von Scheibbs durchaus gerechtfertigt anzusehen ist. 

2B)  
Der Änderungspunkt 2B umfasst unmittelbar keine Baulandneuwidmungen. Die zukünftig für die Siedlungsentwicklung 
vorgesehene Fläche des SEG 6 im Ausmaß von rund 1,1 ha wird im Flächenwidmungsplan mit der Widmung „Gfrei“ und der 
näheren Bezeichnung „Siedlungserweiterung“ abgesichert.  
Auch diesbezüglich wird auf die entsprechende Grundlagenerhebung ab Seite 42 dieses Berichtes verwiesen. 
 
Im Zuge der geplanten Änderung des ÖEKs wird auch eine Streichung des westlichen Teiles des Siedlungserweiterungsgebietes 
Nr.4 („Burgerhof“) vorgenommen, sodass lediglich ein Teilbereich im Ausmaß von rund 1,1 ha als SEG erhalten bleibt. 

Bereitstellung 
ausreichender und gut 
versorgter Bereiche für 
nachhaltige und verdichtete 
Bebauung 

Bestehende verdichtete Siedlungsstrukturen und Eignungsflächen dafür 
befinden sich gemäß ÖEK vorrangig im bereits nahezu vollständig 
bebauten Stadtzentrum bzw. in dessen unmittelbarem Nahbereich 
(„Ortsteilzentrum Heuberg“). Im Anschluss daran ist die 
Einfamilienhausbebauung die dominierende Bebauungsform. 
Die geplante Neuordnung der SEG´s bringt keine relevanten 
Veränderungen für die Möglichkeiten zur Schaffung von Bereichen mit 
nachhaltiger und verdichteter Bebauung.  
 

2A)  
Der Nahbereich des geplanten Siedlungserweiterungsgebietes ist geprägt von lockerer Einfamilienhausbebauung, diese soll im 
Hinblick auf die Umgebungsstruktur auch im Anschluss weitergeführt werden. Zudem zeigt die Entwicklung der letzten Jahre, 
dass aufgrund des aufgrund der fehlenden Verfügbarkeit kaum bestehenden Angebots, für diese Bebauungsform hohe 
Nachfrage und ebensolcher Bedarf gegeben ist (siehe Grundlagenerhebung).  
Im ÖEK wird hierzu im Zuge des Änderungsverfahrens als Realisierungsbedingung u.a. Folgendes festgelegt: „Ausrichtung des 
Erschließungs-, Parzellierungs- und Bebauungskonzeptes auf eine lockere bis mäßig verdichtete Bebauung mit einer 
Geschoßflächenzahl (GFZ) < 1,0“. 

2B)  
Im Zuge gegenständlichen Verfahrens werden im ÖEK lediglich langfristige „Siedlungserweiterungsgebiete“ festgelegt bzw. 
angepasst. Im Flächenwidmungsplan ist die Ausweisung von „Gfrei“-Flächen vorgesehen, Baulandwidmungen sind nicht Teil 
des Änderungspunktes 2B.  
Die Möglichkeit der Schaffung für Bereiche für nachhaltige und verdichtete Bebauung wird bei einer etwaigen späteren 
Umwidmung in Wohnbauland im Bereich der einzelnen SEG´s geprüft. 
Im ÖEK wird für die „SEG‘s 1, 4, 5 und 6“ im Zuge dieses Änderungsverfahrens als Realisierungsbedingung, der 
Umgebungsstruktur entsprechend,  u.a. Folgendes festgelegt: „Ausrichtung des Erschließungs-, Parzellierungs- und 
Bebauungskonzeptes auf eine lockere bis mäßig verdichtete Bebauung mit einer Geschoßflächenzahl (GFZ) < 1,0“. 
Für das „SEG 2“, welches gemäß ÖEK auch das „Ortsteilzentrum Heuberg“ umfasst, kann auf Grund der Lage im Nahbereich 
zum Stadtzentrum von Scheibbs eine maßvolle Verdichtung ermöglicht werden. Als Realisierungsbedingung für dieses SEG 
wird im Zuge des Änderungsverfahrens hierzu daher Folgendes festgelegt: „Ausrichtung des Erschließungs-, Parzellierungs- 
und Bebauungskonzeptes auf eine lockere bis mäßig verdichtete Bebauung mit einer Geschoßflächenzahl (GFZ) < 1,0 in 
Teilbereichen auch maßvoll verdichtete Wohnbebauung (Geschoßflächenzahl 1,0 -1,2)“. 
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Natur-
gefahren 

Geogene 
Gefahren 

„Nullvariante“ (keine Veränderungen bei den Festlegungen der 
Siedlungserweiterungsgebiete) führt insofern zu Konflikten mit 
Naturgefahren, als das bestehende SEG 4, welches teilweise von 
Naturgefahren betroffen ist (Rutschgebiet), ohne eine Neuordnung der 
Siedlungserweiterungsgebiete in seiner bisherigen Form bestehen bleibt.  

2A)  
Der Änderungsbereich (SEG5) befindet sich gem. Gefahrenhinweiskarte innerhalb einer gelben bzw. orangen Klasse, weshalb 
eine Planungskonsultation beim Geologischen Dienst des Amtes der NÖ-Landesregierung erfolgte. Gemäß Schreiben vom 
12.05.2021 (BD1-G-411/113-2011) bestehen - unter Bezug auf ein Gutachten vom 03.01.2020 (BD1-G-411/008-2007), welches 
Bedingungen für das entsprechende Bauverfahren festlegt (z.B. bodenmechanische Untersuchungen) - keine Einwände gegen 
die Umwidmung. (siehe Stellungnahmen im Anhang nach den Änderungspunkten 2A/2B) 
 
Die von ev. Standortbeeinträchtigungen betroffenen Flächen werden im Flächenwidmungsplan als  Freihaltefläche (Gfrei-2 = 
„Abstandssicherung Naturgefahren“) und auch in der Plandarstellung des „ÖEK´s“ als „Abstandsflächen Naturgefahren“ 
festgelegt und bleiben auch zukünftig von der Baulandwidmung ausgenommen. Zudem wird in den Realisierungsbedingungen 
im ÖEK für das „SEG5“ u.a. Folgendes festgelegt: „Vorliegen eines geologischen bzw. bodenmechanischen Gutachtens, in dem 
klargestellt wird, ob nach den gegebenen Untergrundverhältnissen die Bebaubarkeit des Bereiches ohne Einschränkungen 
gegeben ist, oder unter welchen Auflagen bzw. mit welchen Maßnahmen dies herstellbar ist.“ 

2B)  
Bereits im Jahr 2019 wurde für den Bereich der Parz.Nr. 50/1 (nunmehriges „SEG 6“) eine geologische Untersuchung seitens 
des Geologischen Dienstes (BD1-G-411/113-2011 vom 27.02.2019) vorgenommen, wobei zusammenfassend festgestellt 
wurde, dass „gegenständliche Fläche grundsätzlich bebaubar und eine Umwidmung in Bauland-Wohngebiet im Hinblick auf die 
NÖ Gefahrenhinweiskarte möglich ist.“ (siehe Stellungnahme im Anhang nach den Änderungspunkten 2A/2B) 
Die von ev. Standortbeeinträchtigungen (Hinweisbereich „Rutschung“ gemäß Gefahrenzonenplan) betroffenen Flächen nördlich 
des bestehenden „SEG 3“ bzw. rund 100m westlich des „SEG 6“ sind im Entwurf zur Änderung des „ÖEK´s“ als „Abstandsflächen 
Naturgefahren“ festgelegt und bleiben auch zukünftig von der Baulandwidmung ausgenommen. Im Flächenwidmungsplan 
kommt es zu einer Absicherung dieser Flächen durch die Ausweisung von „Gfrei-2“ mit der näheren Bezeichnung 
„Abstandssicherung Naturgefahren“. 
In den Realisierungsbedingungen des „SEG 6“ wird u.a. Folgendes festgelegt: „Vorliegen eines geologischen bzw. 
bodenmechanischen Gutachtens, in dem klargestellt wird, ob nach den gegebenen Untergrundverhältnissen die Bebaubarkeit 
des Bereiches ohne Einschränkungen gegeben ist, oder unter welchen Auflagen bzw. mit welchen Maßnahmen dies herstellbar 
ist.“ 
Das „SEG 4“ befindet sich z.T. in einem von Naturgefahren gefährdeten Bereich (Hinweisbereich „Rutschung“), weshalb im 
gegenständlichen Verfahren der davon betroffene westliche Teilbereich als „Siedlungserweiterungsgebiet“ gestrichen wird. 

Hangwässer 

„Nullvariante“ (keine Veränderungen bei den Festlegungen der 
Siedlungserweiterungsgebiete) führt zu keinen über die bei „Variante 2“ 
beschriebenen, hinausgehenden Problemen beim Aspekt „Hangwässer“. 
 

2A)  
Es befindet sich ein Fließweg mit Einzugsbereich 1ha bis 10ha sowie Fließwege zwischen 0,05ha bis 1ha im Änderungsbereich.  
Der im Änderungsgebiet verlaufende Graben wird als „Grünland-Grüngürtel (Ggü)“ mit der Funktionsbezeichnung 
„Abflussbereich für Niederschlagswässer“ ausgewiesen und somit abgesichert. Der im Südosten des 
Siedlungserweiterungsgebietes verlaufenden Graben kann Oberflächenwässer – auch aus Richtung Nordwesten - aufnehmen, 
welche in diesem Bereich versickern bzw. nach Süden abgeleitet werden können.  
Im ÖEK werden hierzu im Zuge des Änderungsverfahrens für das „SEG5“ als Realisierungsbedingung u.a. Folgendes festgelegt: 
„Realisierung eventuell erforderlicher Sicherungsmaßnahmen bezüglich Hangwässer aus Richtung Norden.“  

2B)  
Im Bereich des „SEG6“ verlaufen Fließwege mit Einzugsbereich zwischen 0,05ha bis 1ha.  
Diesbezüglich wäre im Zuge eines etwaigen zukünftigen Umwidmungsverfahrens jeweils eine lokale Beurteilung vorzunehmen, 
ob eine Sicherung von Abflusswegen oder besondere bauliche Maßnahmen erforderlich sind. 
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Wildbach-
gefahren-
zonen 

„Nullvariante“ (keine Veränderungen bei den Festlegungen der 
Siedlungserweiterungsgebiete) führt zu keinen über die bei „Variante 2“ 
beschriebenen, hinausgehenden Problemen beim Aspekt „Wildbach-
Gefahrenzonen“. 

2A)  
Gemäß Schreiben der Wildbach- und Lawinenverbauung vom 10.06.2021 (GZ: 
901-B/Scheibbs/GZP-2021) wurde der Gefahrenzonenplan der Stadtgemeinde 
Scheibbs adaptiert (siehe die unter Änderungspunkt „K2“ behandelte 
Kenntlichmachung). Die Adaptierung wurde bereits in die Plandarstellung der 
gegenständlichen  Änderung berücksichtigt, wobei auch die die Abgrenzungen der 
geplanten „Ggü“-Widmung geringfügig angepasst wurden. Demnach wird weder 
die im Bereich der BW-A11 vorgesehene Baulandwidmung noch die weiter 
nordöstlich angrenzende Widmung „Gfrei-1“ von Gefahrenzonen beeinträchtigt.  
(siehe Stellungnahme im Anhang nach den Änderungspunkten 2A/2B) 
 

2B)  
Keine Gefahrenzonen im betreffenden Bereich.  

Orts- und Landschaftsbild 

„Nullvariante“ (keine Veränderungen bei den Festlegungen der 
Siedlungserweiterungsgebiete) führt zu keinen über die bei „Variante 2“ 
beschriebenen, hinausgehenden Auswirkungen auf das Orts- und 
Landschaftsbild.  

2A)  
Es handelt sich bei der geplanten Neuausweisung der Wohnbauland-Aufschließungszone um eine Erweiterung des 
bestehenden, nahezu ausschließlich durch Einfamilienhausbebauung geprägten Siedlungsbereiches der Stadt Scheibbs, wobei 
der Änderungsbereich in Richtung Nordosten ansteigt. Zur Sicherung einer zweckmäßigen und geordneten Bebauung wird der 
bestehende Bebauungsplan parallel zum Umwidmungsverfahren für das Änderungsgebiet – der Umgebungsstruktur 
entsprechend - erweitert. Im ÖEK wird hierzu im Zuge des Änderungsverfahrens als Realisierungsbedingung folgendes 
festgelegt: „Ausrichtung des Erschließungs-, Parzellierungs- und Bebauungskonzeptes auf eine lockere bis mäßig verdichtete 
Bebauung mit einer Geschoßflächenzahl (GFZ) < 1,0“.  
Der Bebauungsplan sieht eine offene Bauweise vor, wobei sich die bebaubaren Bereiche entlang der Erschließungsstraße 
orientieren und die hinteren Gartenbereiche durch die Festlegung einer „hinteren“ Baufluchtlinie von einer Bebauung mit 
Hauptgebäuden freigehalten werden sollen. Im Zusammenhang mit der Festlegung der in den angrenzenden Ein- bzw. 
Zweifamilienhausbereichen bestehenden Bebauungsbestimmungen (30% Bebauungsdichte, offene Bebauungsweise, 
Bauklasse I, II wahlweise) wird nicht von negativen Auswirkungen auf das Ortsbild ausgegangen. Die weiter in Richtung Norden 
reichende Fläche soll im Hinblick auf eine ev. mittel- bis langfristige Siedlungserweiterung vorerst in der Widmung „Gfrei“ 
verbleiben. Im nördlichen Anschluss daran befindet sich auch ein kleinerer bestockter Waldstreifen, welcher den 
Siedlungserweiterungsbereich in Richtung Nordosten zum landwirtschaftlichen Streusiedlungsgebiet hin begrenzt. 
Im Hinblick auf eine langfristige Abgrenzung des Siedlungsgebietes im Nordosten der Stadt Scheibbs in Richtung Norden, wird 
im ÖEK entlang der geplanten „Gfrei“ Fläche eine „örtliche Siedlungsgrenze“ gezogen, welche eine Verlängerung der 
bestehenden Siedlungsgrenze im Westen darstellt und mit dieser zusammen einen homogenen Abschluss des 
Siedlungsraumes ergibt (siehe nachfolgende Abbildung - geplante Siedlungsgrenze in „rot“): 
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Die vorgesehene „örtliche Siedlungsgrenze“ orientiert sich am bestehenden Geländeverlauf (Aussparung einer Geländekuppe) 
und dient der Sicherung einer kompakten Siedlungsstruktur, wobei ein Überschreiten bei zukünftigen Baulandneuausweisungen 
auch mittel- bis langfristig nicht möglich ist (kleinräumige und geringfügige Neuwidmungen sind im Bedarfsfall zu prüfen). 
 
Blick in Richtung Südwesten auf den geplanten Änderungsbereich. Der nunmehr in der Widmung „Ggü“ vorgesehene, bestockte 
Graben ist in der Bildmitte zu erkennen. Das geplanten Siedlungserweiterungsgebiet befindet sich in der rechten Bildhälfte 
(Aufnahmedatum 01.05.2021): 

 
 
Aufgrund der Lage des Änderungsbereiches im unmittelbaren Anschluss an gewidmete und bereits bebaute Wohnbaulandflächen 
sind durch eine Wohnbaulandwidmung – unter Berücksichtigung der jeweils angrenzenden bestehenden Bebauungsstrukturen 
und des bestehenden Bebauungsplanes sowie der bestehenden Topographie bzw. den angrenzenden Grünstrukturen 
(bestockter Bereich im nördlichen Anschluss im Übergang zum Streusiedlungsgebiet) - keine erheblich negativen Auswirkungen 
auf das Orts- und Landschaftsbild zu erwarten. Es sind auch keine Widersprüche zu dem im Rahmen der Ausarbeitung des 
Örtlichen Raumordnungsprogrammes im Jahr 2003 erstellten „Landschaftskonzept“ feststellbar. 
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2B) 
Das „SEG 6“ befindet sich im nördlichen Anschluss an bestehendes und bereits bebautes bzw. kurz vor Bebauung stehendes 
(Aufschließungszone „BW-A8.2“) Wohnbauland. Die betreffende Fläche steigt nach Norden hin an und wird im Norden von 
einem bestockten Waldstreifen abgegrenzt. 
Entlang dieser nördlichen Abgrenzung und 
somit auch im Norden der im 
Flächenwidmungsplan geplanten „Gfrei“-
Fläche, soll - um eine langfristige Grenze für die 
Siedlungsentwicklung zu gewährleisten - im 
ÖEK eine „örtliche Siedlungsgrenze“ festgelegt 
werden. Diese stellt eine Verbindung der bereits 
bestehenden Siedlungsgrenzen dar und 
gewährleistet somit einen homogenen 
Siedlungsabschluss, der sich in Orts- und 
Landschaftsbild einfügt (siehe nebenstehende 
Abbildung - geplante Siedlungsgrenze in „rot“). 
Ein Überschreiten dieser „Siedlungsgrenze“ bei 
zukünftigen Baulandneuausweisungen ist auch 
mittel- bis langfristig nicht möglich (kleinräumige 
und geringfügige Neuwidmungen sind im 
Bedarfsfall zu prüfen).  
 
 
Südlich der für eine langfristige Siedlungsentwicklung geplanten „Gfrei-1“ Fläche wird im Zuge der geplanten Änderungen auch 
die Funktionsbezeichnung eines bereits gewidmeten „Grünland-Grüngürtels (Ggü)“ konkretisiert („Erhaltung des 
landschaftsbildprägenden Baumbestandes“) und somit der vorhandene Obstbaumbestand abgesichert (siehe nachfolgende 
Fotos – Aufnahmedatum 01.05.2021). 
 
Blick in Richtung Westen:                                                            Blick in Richtung Nordwesten: 

  
 
Für eine Sicherstellung einer geordneten Bebauung wird im Zuge des Änderungsverfahrens für das „SEG 6“ im ÖEK als 
Realisierungsbedingung, der Umgebungsstruktur entsprechend, u.a. Folgendes festgelegt: „Ausrichtung des Erschließungs-, 
Parzellierungs- und Bebauungskonzeptes auf eine lockere bis mäßig verdichtete Bebauung mit einer Geschoßflächenzahl (GFZ) 
< 1,0“. 
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Sicherstellung von grüner 
Infrastruktur 

„Nullvariante“ (keine Veränderungen bei den Festlegungen der 
Siedlungserweiterungsgebiete) führt zu keinen über die bei „Variante 2“ 
beschriebenen, hinausgehenden Auswirkungen auf die grüne 
Infrastruktur. 

2A)  
Der am südöstlichen Rand des Änderungsbereiches verlaufende bestockte Grabenbereich verbleibt in seiner Struktur im 
Grünland und wird durch die Widmungsfestlegung „Grünland-Grüngürtel (Ggü)“ abgesichert. Im Nordwesten bleibt eine 
Grünfläche in Form einer Freihaltefläche („Gfrei -2“ = Abstandssicherung Naturgefahren) auch langfristig erhalten. 
Die geplante offene Einfamilienhausbebauung mit dazugehörigen Gartenbereichen – und somit unversiegelten Freiflächen – 
befindet sich zwischen den o.g. beiden Festlegungen „Ggü-9“ und „Gfrei-2“. Der bestockter Waldstreifen im nördlichen 
Anschluss wird von gegenständlicher Änderung nicht berührt.  

 Quelle: NÖ-Atlas, abgerufen am 05.07.2021 

2B)  
Südlich der für eine langfristige Siedlungsentwicklung geplanten „Gfrei-1“-Fläche wird die Funktionsbezeichnung eines bereits 
gewidmeten „Grünland-Grüngürtels (Ggü)“ konkretisiert (Abänderung von derzeit „Immissionsabschirmung“ (-3) auf „Erhaltung 
des landschaftsbildprägenden Baumbestandes“ (-10)) und der Baumbestand somit auch zukünftig abgesichert. Ein Waldstreifen 
im Norden wird von den Planungen nicht berührt („Gfrei-1“ und „Ggü-10“-Widmung betreffen lediglich die Parz.Nr. 50/1):  

 Quelle: NÖ-Atlas, abgerufen am 05.07.2021 

Sicherung land- und 
forstwirtschaftlich wertvoller 
Flächen 

Fast die Hälfte des gesamten Gemeindegebietes von Scheibbs ist 
bewaldet - vor allem der hügelige südlichere Bereich des 
Gemeindegebiets an den Hängen westlich und östlich des Erlauftales im 
Übergang zum Ötscher-Gebiet. 
 

2A)  
Der betreffende Änderungsbereich („SEG5“) wird als extensiv bewirtschaftete Wiesenfläche genutzt. 
Gemäß digitaler Bodenkarte (abgerufen am 22.06.2021) bestehen folgende Boden-Wertigkeiten: 
SEG 5: geringwertiges Ackerland und mittel- bis hochwertiges Grünland; wechselfeucht 
 
Es sind keine Waldflächen von den geplanten Umwidmungen betroffen. 
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„Nullvariante“ (keine Veränderungen bei den Festlegungen der 
Siedlungserweiterungsgebiete) führt auch zu keinen zusätzlichen 
Beeinträchtigungen land- und forstwirtschaftlicher Flächen.  

2B)  
Auch das „SEG6“ wird derzeit als extensiv bewirtschaftete Wiesenfläche genutzt. Ackerflächen sind nicht betroffen.  
Gemäß digitaler Bodenkarte bestehen für diesen Bereich – bzw. für den nunmehr aus dem „SEG4“ gestrichenen 
Erweiterungsbereich - folgende Boden-Wertigkeiten: 
SEG 6: mittelwertiges Ackerland, mittel- bis hochwertiges Grünland, wechselfeucht 
SEG 4: mittelwertiges Ackerland, mittel- bis hochwertiges Grünland, wechselfeucht 
 
Es sind keine Waldflächen von den geplanten Umwidmungen betroffen. 

Lage und 
Verkehrs-
erschließ-
ung 

Anbindung an 
bestehendes 
Straßennetz 

 
„Nullvariante“ (keine Veränderungen bei den Festlegungen der 
Siedlungserweiterungsgebiete) führt zu keinen über die bei „Variante 2“ 
beschriebenen, hinausgehenden Auswirkungen auf das bestehende 
Straßennetz.  
 

2A)  
Die geplante Erweiterung des Wohnbaulandes erfolgt vorerst im westlichen Anschluss an den in der Widmungsart „öffentliche 
Verkehrsfläche (Vö)“ ausgewiesenen „Teichweg“ (Anm.: Mittel- bis langfristig könnte der neu vorgesehene 
Siedlungserweiterungsbereich auch in Richtung Nordwesten über eine Brücke an den „Weidenweg“ angebunden werden.). Die 
bestehende Stichstraße („Teichweg“) kann somit fortgeführt werden. 
Blick in Richtung Nordwesten auf den „Teichweg“ (Aufnahmedatum 01.05.2021): 

 
 
Diese Verlängerung ist bereits in Form eines Feldweges vorhanden und führt über den bestehenden Graben, welcher von 
Gefahrenzonenfestlegungen der Wildbach- und Lawinenverbauung betroffen ist. Die bereits bestehende Überfahrt wird im Zuge 
der Herstellung bzw. Verlängerung der Erschließungsstraße in Abstimmung mit der Wildbach- und Lawinenverbauung optimiert.  
Sowohl der „Teichweg“ als auch in weiterer Folge der „Scheibbsbachweg“ weisen ein geringes Verkehrsaufkommen auf und es 
sind im Hinblick auf das Ausmaß der geplanten Widmungsänderungen keine Beeinträchtigungen der Sicherheit bzw. der 
Flüssigkeit des Verkehrs zu erwarten.  

2B)  
Die Anbindung des „SEG 6“ soll zukünftig (unter Einbindung der derzeit noch als Aufschließungszone „BW-A8.2“ ausgewiesenen 
Parz.Nr. 50/3) einerseits über die bereits bestehende Erschließungsstraße („H.Albrecht-Gasse“ - Parz.Nr. 50/11) bzw. 
andererseits über den unmittelbar südöstlich des Änderungsbereiches in die B29 einmündenden „Güterweg Jagetsberger“ an 
das öffentliche Verkehrsnetz in Form einer ringförmigen Erschließung erfolgen. Diesbezüglich wurde bereits im Zuge der „SUP“ 
die zuständige Straßenbauabteilung konsultiert (siehe Antwortschreiben vom 24.02.2021 (ST-A-24/246-2021) im Anhang nach 
den Änderungspunkten 2A/2B). Es wurden zwischenzeitlich seitens der Gemeinde auch Begehungen mit dem zuständigen 
Straßenmeister vorgenommen, wobei seitens des Vertreters der Landesstraßenverwaltung der beabsichtigten Verkehrslösung 
mündlich zugestimmt wurde (keine direkte Anbindung an der Außenkurve der Landesstraße B29; Anschluss der zukünftigen 
Wohnbaulandwidmung an den bestehenden Güterweg; ringförmige Erschließung über „H.Albrecht-Gasse“ bzw. die 
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anschließende Wohnbauland-Aufschließungszone in Form eines Einbahnsystems) (Mitteilung seitens des Bauamtes der STG 
Scheibbs vom 02.06.2021).  
Im Zusammenhang mit der geplanten Widmungsänderung soll daher die bestehende Aufschließungszone („BW-A8.2“) in die 
Bereiche „BW-A8.2.1“ und „BW-A8.2.2“ unterteilt werden, wobei für die Freigabe der „BW-A.8.2.2“ zur Grundabteilung und 
Bebauung die bestehende Freigabebedingung „Sicherstellung eines verkehrstechnisch einwandfreien bzw. den diesbezüglichen 
Bestimmungen der NÖ-Bauordnung entsprechenden Anschlusses des Bereiches an die B29“ durch den Zusatz „...unter 
besonderer Berücksichtigung der Verkehrserschließung für das nördliche angrenzende Siedlungserweiterungsgebiet“ ergänzt 
wird. 
Die Ortstafel an der Landesstraße B29 befindet sich rund 60m östlich am Beginn des bebauten Gebietes (östlich der Parz.Nr. 
44/2). Die höchstzulässige Geschwindigkeit im betreffenden Bereich beträgt 50km/h. 
 
Hierzu wird zusätzlich in den „Realisierungsbedingungen“ für das „SEG 6“ Folgendes verankert: „Vorliegen einer 
verkehrstechnischen Überprüfung eventueller erforderlicher Maßnahmen für die Anbindung des 
„Siedlungserweiterungsgebietes“ an die „B29““ 
 
Es sind im Zusammenhang mit den geplanten Widmungsänderungen keine Widersprüche zu dem im Rahmen der Ausarbeitung 
des Örtlichen Raumordnungsprogrammes im Jahr 2003 erstellten „Verkehrskonzept“ feststellbar. 

ÖV 
Erreichbarkeit  

Das Gemeindegebiet von Scheibbs wird durch öffentliche Buslinien bzw. 
die Lage an der Bahntrasse Pöchlarn-Scheibbs erschlossen. 
„Nullvariante“ (keine Veränderungen bei den Festlegungen der 
Siedlungserweiterungsgebiete) führt auch zu keinen Auswirkungen auf 
den öffentlichen Verkehr, wobei aufgrund der verkehrsstrukturellen Lage 
der STG Scheibbs (Bahntrasse bzw. Knotenpunkt Landesstraße 
B25/B29) grundsätzlich ausreichend Kapazitäten gegeben sind.  

2A)  
Die zum Änderungsbereich nächstgelegene Bushaltestelle liegt in einer Luftlinien-Entfernung von rund 600m zum 
Änderungsbereich an der „Eisenwurzen Straße“ („Landesklinikum“). Die fußläufige Entfernung beträgt 1 km bzw. ca. 10 Minuten. 
Der Bahnhof Scheibbs (gleichzeitig auch Busbahnhof) befindet sich in einer Luftlinien-Entfernung von rund 1,1 km. 

2B)  
Die zum Änderungsbereich nächstgelegene Bushaltestelle liegt in einer fußläufigen Entfernung von rund 700 m zum 
Änderungsbereich an der B29 im Norden des Stadtzentrums („Töpperpark“). Der Bahnhof Scheibbs (gleichzeitig auch 
Busbahnhof) befindet sich in einer Luftlinien-Entfernung von rund 900 m. 

Innere 
Erschließung 

„Nullvariante“ (keine weitere Siedlungserweiterung) bewirkt auch keinen 
weiteren Bedarf für die Erschließung neuer Baulandflächen.  
 

2A)  
Die geplante öffentliche Verkehrsfläche weist im Übergang zum „Teichweg“ eine Breite von 7,25 m auf (übliche Straßenbreite 
für neue Wohnbaulandbereiche in vergleichbarer Lage innerhalb des Siedlungsgebietes von Scheibbs) und teilt sich dann in 2 
Stränge, wobei die nach Westen führende Abzweigung in einem Wendeplatz mit einer Breite von 12,5 m endet und sodann 
weiters ins Grünland in einen 4 m breiten Fußweg übergeht. Die nach Nordosten führende, 7,5 m breite Abzweigung 
verschmälert sich nach einer Kurve nach Nordwesten auf eine Querschnittsbreite von 6 m („Wohnsiedlungsstraße“) und stellt 
die Basis für eine langfristige Verlängerung zur Aufschließung eines möglichen Erweiterungsbereiches in nördlicher Richtung 
und Anbindung an das westliche Siedlungsgebiet dar. 
Zur Sicherstellung einer geordneten Verkehrserschließung wird u.a. folgende Freigabebedingung für die Aufschließungszone 
„BW-A11“ festgelegt:  
- „Sicherstellung der finanziellen Mittel für die Herstellung der ordnungsgemäßen Wasserversorgung bzw. 

Abwasserentsorgung und einer funktionsgerechten, verkehrstechnischen Erschließung“ 
- „Vorliegen eines mit der Gemeinde abgestimmten Straßenerschließungsprojektes in Entsprechung der Vorgaben des §32(7) 

NÖ-ROG 2014“ 

2B)  
Details zur inneren Erschließung können erst im Zuge eines konkreten Projektes für eine Umsetzung des betreffenden 
Siedlungserweiterungsgebietes „SEG6“ behandelt werden, wobei dies unter besonderer Berücksichtigung der bestehenden 
Erschließungsstraße („H.Albrecht-Gasse“) zu erfolgen hat. 
In diesem Zusammenhang sei auf die obigen Ausführungen („Anbindung an das bestehende Straßennetz“) verwiesen.  
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Verfügbarkeit 

Seitens der Gemeinde wurde im Vorfeld der gegenständlichen 
Abänderungen die Verfügbarkeit der bestehenden 
Siedlungserweiterungsflächen überprüft (siehe Ausführungen in der 
entsprechenden Grundlagenerhebung ab Seite 44 dieses Berichtes). Es 
zeigte sich, dass sowohl bei den bestehenden 
Siedlungserweiterungsgebieten als auch bei den rechtskräftig 
ausgewiesenen Wohnbauland – Aufschließungszonen das Interesse der 
GrundeigentümerInnen an einer Verwertung (Bebauung bzw. Verkauf) 
nur in sehr geringem Ausmaß gegeben ist.  

2A)  
Die Verfügbarkeit der betreffenden Bauland-Fläche ist bereits durch Vorverträge sichergestellt. „Baulandmobilisierungsverträge“ 
im Sinne §17 NÖ-ROG liegen spätestens bei der Beschlussfassung vor. 
Auch bezüglich der zweiten Erweiterungsetappe des „SEG5“ wurde mit den GrundeigentümerInnen bereits abgeklärt, sodass 
die zukünftige Verfügbarkeit als Siedlungserweiterungsgebiet als gesichert angesehen werden kann.  
 
Im ÖEK wird hierzu im Zuge des Änderungsverfahrens als Realisierungsbedingung für das „SEG5“ u.a. Folgendes festgelegt: 
„Sicherstellung der Verfügbarkeit (z.B. durch Abschluss von Baulandsicherungsverträgen zwischen den Grundeigentümern und 
der Stadtgemeinde Scheibbs im Sinne des §17(3) des NÖ Raumordnungsgesetzes oder von privatrechtlichen Verträgen) oder 
Erwerb der Fläche durch die Stadtgemeinde Scheibbs.“ 

2B)  
Derzeit ist im ÖEK lediglich die Ausweisung bzw. Adaptierung von langfristigen „Siedlungserweiterungsgebieten“ geplant. Im 
Flächenwidmungsplan werden zur langfristigen Absicherung Flächen mit der Widmung „Gfrei-Siedlungserweiterung“ 
ausgewiesen.  
Auch bezüglich des „SEG6“ wurde bei Vorgesprächen mit den GrundeigentümerInnen abgeklärt, dass die zukünftige 
Verfügbarkeit als Siedlungserweiterungsgebiet als gesichert angesehen werden kann.  
 
Im ÖEK wird hierzu als Realisierungsbedingung für sämtliche SEG´s Folgendes festgelegt: „Sicherstellung der Verfügbarkeit 
(z.B. durch Abschluss von Baulandsicherungsverträgen zwischen den Grundeigentümern und der Stadtgemeinde Scheibbs im 
Sinne des §17(3) des NÖ Raumordnungsgesetzes oder von privatrechtlichen Verträgen) oder Erwerb der Fläche durch die 
Stadtgemeinde Scheibbs.“   

Planungsziel und 
Zusammenfassung 

Die „Nullvariante“ (Variante 1) verändert die Umweltsituation nicht in 
relevanter Art und Weise. Sie verhindert allerdings auch eine weitere 
Siedlungsentwicklung der Gemeinde auf verfügbaren Flächen. Aufgrund 
der derzeit gegebenen geringen Verfügbarkeit von Wohnbaulandflächen 
würden mittel- bis langfristig zu wenige Flächen für den Bedarf der STG 
Scheibbs zur Verfügung stehen - der Druck auf eine Entwicklung in den 
Außenbereichen wächst, wenn die gut versorgten und 
siedlungsstrukturell günstig gelegenen Gebiete nicht entwickelt werden.  
Außerdem ist die Fortsetzung des Trends, dass der Bedarf an Bauplätzen 
für Einfamilienhausbebauung zu einem großen Teil in Nachbargemeinden 
der STG Scheibbs befriedigt wird, zu befürchten. 
 
Das Planungsziel: 

Ziel ist die Entwicklung der strukturellen Stärken der 
Stadtgemeinde Scheibbs und eine Absicherung der hohen 
Wohn- und Lebensqualität durch ein bedarfsorientiertes 
Angebot an verfügbaren Wohnbauland und einer damit 
einhergehenden Stabilisierung der Bevölkerungsentwicklung.  

 kann somit nicht erfüllt werden. 

Variante 1 ermöglicht eine Siedlungsentwicklung in einer siedlungsstrukturell sehr günstigen Lage. Die bei der 

Variantenanalyse untersuchten Kriterien weisen auf keine hohe Umweltbelastung hin. 

Es werden die wichtigsten Gründe für die geplante Siedlungserweiterung zusammenfassend angeführt: 

• Entwicklung in siedlungsstrukturell sehr günstiger Lage im direkten Anschluss an Wohnbaulandflächen  Ermöglichung 
einer „Innenentwicklung“ 

• Deckung des Flächenbedarfes an Wohnbauland  - Bodenverbrauch ist gerechtfertigt 
• Versorgung ist sichergestellt - Infrastruktur ist im Nahbereich vorhanden  
• unbedenklich in Hinblick auf Naturraum – entsprechende Maßnahmen wurden getroffen 
• grüne Infrastruktur wird gesichert 
• unbedenklich in Hinblick auf Landschafts- und Ortsbild 

• Verfügbarkeit ist gegeben  Umsetzung gewährleistet 
 
Das Planungsziel:  

Ziel ist die Entwicklung der strukturellen Stärken der Stadtgemeinde Scheibbs und eine Absicherung der hohen 
Wohn- und Lebensqualität durch ein bedarfsorientiertes Angebot an verfügbaren Wohnbauland und einer damit 
einhergehenden Stabilisierung der Bevölkerungsentwicklung.  

wird erfüllt.  
 
Aus den angeführten Gründen wird diese Variante weiter verfolgt. 
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WEITERE RAUMORDNUNGSFACHLICHE ASPEKTE DER GEPLANTEN 
ABÄNDERUNGEN 

 
ERSTWIDMUNG VON BAULAND IM AUSMASS VON ÜBER EINEM HEKTAR 
Da es sich beim Änderungspunkt 2A (Bereich „Teichweg-Weidenweg“) um eine Erstwidmung 
von Bauland im Ausmaß von über einem Hektar handelt, ist gemäß §14 (21) des NÖ-ROG zu 
prüfen, „mit welchen Maßnahmen eine künftige Bebauung in der Form sichergestellt werden 
kann, dass sie optimal den Anforderungen der Klimawandelanpassung, der Naherholung, der 
Grünraumvernetzung und dem Oberflächenwassermanagement entspricht.“ 
 
Dazu ist im gegenständlichen Fall Folgendes festzuhalten:  

 Klimawandelanpassung: 
In Anbetracht der Herausforderungen und Auswirkungen des Klimawandels ist 
besonders der Schutz der „blau-grünen Infrastruktur“ zu forcieren, diese ist für eine 
Klimawandelanpassung wesentlich.  
Durch gegenständliches Vorhaben wird diese „blau-grüne Infrastruktur“ durch die 
Ausweisung eines „Grüngürtels“, abgesichert und auch die geplante 
Einfamilienhausbebauung bringt u.a. eine Sicherung von unversiegelten Freiflächen in 
Form der bei Einfamilienhausbebauung gegebenen Gartenbereiche mit sich. Der 
Erhalt der bestehenden Niederschlagsabflusslinien und Feuchtbereichen wird 
gewährleistet.   
Der Abfluss des Niederschlagswassers erfolgt auf Eigengrund sowie über die 
bestehenden Gräben und ist aus Sicht der Klimawandelanpassung positiv zu 
bewerten, da Verdunstung hohen Sommertemperaturen entgegenwirkt. 

 Naherholung:  
Aufgrund der Lage im Anschluss an das bestehende Siedlungsgebiet und den 
naturräumlichen Gegebenheiten, stellt das Änderungsgebiet keinen 
Naherholungsraum mit besonderer Bedeutung dar. Die Erreichbarkeit von Freizeit- und 
Naherholungsgebieten wird durch die Wohnbaulandneuwidmung nicht behindert; 
geplante Festlegungen stehen auch nicht im Konflikt zu bestehenden oder geplanten 
Wanderwegen, Radrouten o.ä.. Randliche Grünbereiche (wie Gräben, Gehölzzeilen) 
bleiben als Bestandteile der umgebenden Naherholungslandschaft erhalten.  

 Grünraumvernetzung:  
Die bestehenden Grünräume im 
Änderungsbereich bleiben zum einen durch 
die Festlegung der Widmung „Grünland-
Grüngürtel (Ggü)“ und zum anderen durch 
eine Sicherung in Form einer Freihaltefläche 
(„Gfrei-2“ = Abstandssicherung 
Naturgefahren) erhalten. Die geplante offene 
Einfamilienhausbebauung mit dazugehörigen 
Gartenbereichen – und somit unversiegelten 
Freiflächen – befindet sich zwischen den o.g. 
beiden Festlegungen „Ggü-9“ und „Gfrei-2“. Im 
ÖEK sind diese zusätzlich mit der Signatur 
„Abstandsfläche Naturgefahren“ versehen.  

 Oberflächenwassermanagement:  
Der im Änderungsgebiet verlaufende Graben wird als „Grünland-Grüngürtel (Ggü)“ mit 
der Funktionsbezeichnung „Abflussbereich für Niederschlagswässer“ ausgewiesen 
und wird somit langfristig abgesichert. Durch die geplante Einfamilienhausbebauung 
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ist eine teilweise Versickerung auf Eigengrund (in den unversiegelten 
Gartenbereichen) gegeben.  

 
 
NEUFESTLEGUNG SÄMTLICHER „SIEDLUNGSERWEITERUNGSGEBIETE“ IM 
FLÄCHENWIDMUNGSPLAN ALS „GRÜNLAND-FREIHALTEFLÄCHE (Gfrei)“ 
Im Sinne einer einheitlichen Vorgangsweise im Zusammenhang mit der Festlegung der „Gfrei“-
Widmung im Bereich der nunmehr neu vorgesehenen Siedlungserweiterungsgebiete 
„Teichweg / Weidenweg“ (SEG 5) und „Herzog-Albrecht-Gasse – Nord“ (SEG 6) soll die 
Festlegung der Widmung „Grünland-Freihaltefläche (Gfrei)“ mit dem Widmungszusatz 
„Siedlungserweiterung“ auch im Bereich der gemäß „Örtlichem Entwicklungskonzept“ bereits 
bestehenden Siedlungserweiterungsgebiete „Saffen“ (Nr. 1), „Heuberg“ (Nr. 2) und 
„Burgerhofstraße“ (Nr. 4) vorgenommen werden. 
Damit können Bebauungsmöglichkeiten im Rahmen einer ev. landwirtschaftlichen Nutzung der 
bestehenden Siedlungserweiterungsgebiete ausgeschlossen und somit die 
Erweiterungsgebiete auch langfristig abgesichert werden. 
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AUSGLEICHS- UND MONITORING-MASSNAHMEN  

Um etwaige negative Umweltauswirkungen zu verhindern, zu verringern oder soweit wie 
möglich auszugleichen, wurden im Zuge der Planungen Maßnahmen getroffen, welche bereits 
in die integrative Gesamtbeurteilung mit einbezogen wurden. 
Zu den im „Scoping“ festgelegten zu untersuchenden Themenfeldern des „Umweltberichtes“ 
wurden relevante Maßnahmen bereits von vorneherein in den Umwidmungsprozess integriert. 
Die  geplanten Festlegungen im Flächenwidmungsplan sowie im ÖEK sind teilweise auf 
Ausgleichsmaßnahmen zu Themen wie z.B. „Naturgefahren“, „Verfügbarkeit“, 
„Siedlungsstruktur“ zurückzuführen. Diese wurden in Form von Freihalteflächen, Grüngürtel-
Ausweisungen sowie Aufschließungs- und Realisierungsbedingungen im Örtlichen 
Raumordnungsprogramm verpflichtend festgelegt.  
 
Da gemäß Variantenanalyse bei beiden Varianten nicht mit erheblichen Auswirkungen auf die 
Umwelt zu rechnen ist, sind aus der Sicht der Stadtgemeinde sowie des Planverfassers keine 
weiteren Maßnahmen erforderlich.  
 

ZUSAMMENFASSENDE EMPFEHLUNG DES UMWELTBERICHTES  

Wesentliche Ziele der Stadtgemeinde und der gegenständlichen Abänderungen sind v.a. die 
weitere Entwicklung der strukturellen Stärken der Stadtgemeinde Scheibbs im Sinne der „Ziele 
und Maßnahmen“ des rechtskräftigen Örtlichen Raumordnungsprogrammes, die Absicherung 
der hohen Wohn- und Lebensqualität durch ein bedarfsorientiertes Angebot an verfügbaren 
Wohnbauland und in Folge einer damit einhergehenden Stabilisierung der 
Bevölkerungsentwicklung (Bevölkerungsrückgang seit den 1980er Jahren). 
 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass die geplanten Änderungen des Örtlichen 
Raumordnungsprogrammes gemäß vorliegender Variante 2 („Variante Neuordnung 
Siedlungserweiterungsgebiete“) sowohl kurzfristig (Ausweisung einer 
Wohnbaulandaufschließungszone „BW-A11“), als auch langfristig (Neuordnung aller 
„Siedlungserweiterungsgebiete“ im ÖEK sowie Festlegung von „Gfrei“-Flächen im 
Flächenwidmungsplan) aus der Sicht der Stadtgemeinde - u.a. hinsichtlich der aktuellen 
siedlungsstrukturellen Situation, der naturräumlichen Gegebenheiten auch hinsichtlich 
Naturgefahren, der landschaftlichen und verkehrstechnischen Einbindung, und auch aufgrund 
der raumordnungsrechtlichen und sonstigen übergeordneten Rahmenbedingungen – die 
favorisierende Variante im Hinblick auf den im „Scoping“ festgelegten „Untersuchungsinhalt“ 
darstellt. Die untersuchten Kriterien weisen auf keine hohe Umweltbelastung hin.  
Die „Nullvariante“ (Variante 1) verändert die Umweltsituation ebenfalls nicht in relevanter Art 
und Weise. Sie verhindert allerdings auch eine weitere Siedlungsentwicklung der Gemeinde 
auf verfügbaren Flächen. Aufgrund der derzeit gegebenen beschränkten Verfügbarkeit von 
Wohnbaulandflächen würden mittel- bis langfristig zu wenige Flächen für den Bedarf der STG 
Scheibbs zur Verfügung stehen. 
 
Da die Stadtgemeinde Scheibbs bestrebt ist, dem seit nunmehr 3 Jahrzehnten andauernden 
negativen Bevölkerungstrend entgegenzuwirken und diesen durch ein Angebot an 
verfügbarem Wohnbauland zu stabilisieren, zeigt sich das als „Variante 2“ geprüfte, 
gegenständliche Vorhaben als zielführende und sinnvolle Planungsmaßnahme der Gemeinde.  
 
Aus den angeführten Gründen kann eine Neuordnung der Siedlungserweiterungsgebiete 
sowie eine Umwidmung eines Teilbereichs des geplanten „SEG 5“ gemäß Auflageentwurf – 
im Sinne der auf den vorangegangenen Seiten untersuchten „Variante 2“ -  empfohlen werden, 
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sofern die entsprechenden Freigabebedingungen sowie Realisierungsbedingungen erfüllt 
werden.  
 
 

ZUSAMMENFASSUNG 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die geplante Änderung den Zielsetzungen 
des bestehenden Örtlichen Raumordnungsprogrammes der Stadtgemeinde Scheibbs – vor 
allem in Bezug auf siedlungsstrukturelle Maßnahmen - inhaltlich gänzlich entspricht. Die 
Bereitstellung kurzfristig verfügbaren Wohnbaulandes innerhalb des Siedlungsverbandes soll 
dazu beitragen, den Wohnbaulandbedarf zu decken und die Bevölkerungsentwicklung zu 
stabilisieren. Auch langfristig wird durch eine Neuordnung der Siedlungserweiterungsgebiete 
eine bedarfsorientierte, geordnete und kompakte Siedlungsinnenentwicklung ermöglicht.  
 
Das gegenständliche Vorhaben wurde auch bereits im Zuge der „Strategischen 
Umweltprüfung“ eingehend untersucht und kann auch nach einer detaillierten 
Variantenprüfung als sinnvollste Variante empfohlen werden. 
 
Weiters sind durch die geplante Neuwidmung einer Wohnbauland-Aufschließungszone, sowie 
durch eine Neuordnung der „Siedungserweiterungsgebiete“ aus Sicht der Gemeinde und des 
Planverfassers keine Widersprüche zu Bestimmungen des NÖ-Raumordnungsgesetzes sowie 
sonstigen planungsrelevanten, übergeordneten gesetzlichen Bestimmungen feststellbar. 
  

mailto:raumplanung@siegl.co.at
Obmann Ramon
Hervorheben

Obmann Ramon
Hervorheben

Obmann Ramon
Hervorheben

Obmann Ramon
Hervorheben

Obmann Ramon
Hervorheben



ENTWURF ZUR ÄNDERUNG DES                                Seite 63 

ÖRTLICHEN RAUMORDNUNGSPROGRAMMES DER  

STADTGEMEINDE SCHEIBBS   PZ: SBBS – FÄ18 - 12046 – E 

 

 

DIPL.ING. KARL SIEGL 
INGENIEURKONSULENT FÜR RAUMPLANUNG UND RAUMORDNUNG 
STAATL. BEF. U. BEEID. ZIVILTECHNIKER    
1170 WIEN, GSCHWANDNERGASSE 26/2 
  
Tel:  01 - 489 35 52  / Email:  raumplanung@siegl.co.at 
 

 WIEN, IM JULI 2021 

ANHÄNGE ZU DEN ÄNDERUNGSPUNKTEN 2A/2B 

 
* Stellungnahmen Geologischer Dienst 
Ad Änderungspunkt 2A: 
 - Schreiben vom 12.05.2021 (Zl: BD1-G-411/113-2011)  
 - Schreiben vom 03.01.2020 (Zl: BD1-G-411/008-2007) 
Ad Änderungspunkt 2B: 
 - Schreiben vom 27.02.2019 (Zl: BD1-G-411/113-2011) 
 
* Stellungnahme Wildbach- und Lawinenverbauung / Forsttechnischer Dienst zum 
Änderungspunkt 2A 
- Schreiben vom 10.06.2021 (GZ: 901-B/Scheibbs/GZP-2021) 
 
 
* Stellungnahme Landesstraßenplanung / Gruppe Straße zum Änderungspunkt 2B 
- Schreiben vom 24.02.2021 (Zl: ST3-A-24/246-2021) 
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